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Öffentliches und Unbekanntes um Verfolgte
Anmerkungen zum Flüchtlingsbericht der Kommission Bergier

Von Paul Stauffer*

Der Expertenbericht über die schweizerische Flüchtlingspolitik zur Zeit des Nationalsozialismus
hat die Diskussion nicht abgeschlossen. Im folgenden Beitrag wird auf Unstimmigkeiten in der
publizierten historischen Darstellung aufmerksam gemacht, die nicht nur für die Kommissions­
arbeit aufschlussreich sind, sondern auch für die Bewertung der Geschichte relevant sein dürften.

In seinem Artikel «Weltkriegsgeschichte – wor­
über und für wen?» (NZZ vom 14. 2. 00) unter­
zieht Thomas Maissen den Flüchtlingsbericht der
«Unabhängigen Expertenkommission Schweiz ­
Zweiter Weltkrieg», vor allem aber die Arbeits­
weise dieses Gremiums und seiner Mitarbeiter,
einer erhellenden Analyse. Er tut es im Bemühen
um Sachlichkeit und unberührt von der polarisie­
renden Wirkung, den der Bericht auf die schwei­
zerische Öffentlichkeit weithin ausgeübt hat. Mit
Recht stellt er fest, dass die Kommission nicht in
genügendem Masse dafür besorgt war, die einzel­
nen Beiträge ihrer Mitarbeiter kritisch zu überprü­
fen und aufeinander abzustimmen. Die Uneben­
heiten, die davon herrühren, dass bei der Aus­
arbeitung des Berichtes eine Vielzahl von Autoren
weitgehend unkoordiniert am Werk war, sind in
der Tat zum Teil gravierender Natur.

Kein J­Stempel ohne die Schweiz?

Bezüglich der im Oktober 1938 beschlossenen
Kennzeichnung der Pässe deutscher Juden heisst
es im zusammenfassenden Schlusskapitel (S. 285)
beispielsweise: «Die Einführung des ‹J›­Stempels
[. . .] erschwerte den im Reich lebenden Juden die
Emigration. Ohne schweizerisches Drängen wä­
ren die Pässe später, vielleicht auch gar nicht ge­
kennzeichnet worden.» Besteht in dieser bedeut­
samen Frage tatsächlich so grosse Ungewissheit,
wie hier suggeriert wird? Keineswegs, denn in der
dem Bericht als Anhang beigegebenen chrono­
logischen Übersicht findet sich die Angabe, dass
eine von den Reichsbehörden bereits am 17. Au­
gust 1938 erlassene Verordnung sämtlichen
Jüdinnen und Juden die (zusätzlichen) Vornamen
«Sarah» beziehungsweise «Israel» aufzwang.
Diese Namen mussten ab 1. Januar 1939 geführt
werden und wurden selbstverständlich gerade in
amtliche Dokumente wie insbesondere Reise­
pässe eingetragen. Dass diese Massnahme ohne
jedes Zutun schweizerischerseits getroffen wurde,
bedarf kaum besonderer Erwähnung.

Widersprüchlich äussert sich der Flüchtlings­
bericht zur Reaktion der schweizerischen Öffent­
lichkeit auf die restriktive Asylpolitik der Bundes­
behörden, wie sie sich namentlich im Grenz­
schliessungsbeschluss vom August 1942 manife­
stierte. Es sei zu fragen, heisst es wiederum in der
Zusammenfassung (S. 274), weshalb die öffent­
liche Meinung auf diese Politik «nur schwach
reagierte». Auf Grund der einschlägigen Passagen
vorausgehender Kapitel erweist sich diese kriti­
sche Bemerkung indessen als unberechtigt. Da
wird etwa ein Kreisschreiben des Eidgenössischen
Politischen Departementes von Mitte November
1942 mit der Feststellung zitiert, «die öffentliche
Meinung der Schweiz» spreche sich, «ungeachtet
der politischen und sozialen Unterschiede [. . .] in
oftmals leidenschaftlichem Ton zugunsten einer
weitergehenden und grosszügigen Gewährung des
Asylrechts» aus. Im Nationalrat hätten – so der
Bericht an anderer Stelle – die drei Regierungs­
parteien die bundesrätliche Linie zwar mehrheit­
lich unterstützt, aber aus allen politischen Lagern
sei an den behördlichen Massnahmen auch vehe­
mente Kritik geübt worden. Von «grosser Empö­
rung» in der Öffentlichkeit ist anderswo die Rede.
«Überrascht durch die Heftigkeit der Proteste»
habe sich Bundesrat von Steiger veranlasst ge­
sehen, seine Direktiven beziehungsweise deren
Anwendungspraxis zu lockern.

«Schwache Reaktion» der schweizerischen
öffentlichen Meinung? Der Kommissionsmitar­
beiter, der zu diesem Befund gelangte, scheint
sich nicht die Mühe genommen zu haben, die
Forschungsergebnisse seiner Kollegen zur Kennt­
nis zu nehmen. Ein mildernder Umstand ist ihm
dabei zuzubilligen: Sich in dem Bericht zurecht­
zufinden und einen Überblick darüber zu gewin­
nen, was darin an verschiedenen, mitunter weit
auseinanderliegenden Stellen zu ein und demsel­
ben Thema gesagt wird, ist nicht eben leicht und
eine konsequente, logisch durchgehend nachvoll­
ziehbare Gliederung des Gesamttextes nicht zu
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erkennen. Der Genfer Zeitgeschichtler Jean­
Claude Favez, der das jüngste Werk der Bergier­
Kommission alles in allem eher wohlwollend be­
urteilt, äussert sich zu diesem Punkt unzweideu­
tig: «. . . le récit est trop long, parfois confus, sou­
vent répétitif» («Le Temps», 3. 2. 00).

Geheimhaltung der «Endlösung»

Koordinationsmängel und das Fehlen einer
straffenden Endredaktion sind allerdings nicht
die einzigen Schwächen, die dem Bericht vorge­
worfen werden müssen. Wenn Thomas Maissen
den verschiedenen «Einzelstudien», in die das
Werk – unbeabsichtigterweise – zerfällt, wissen­
schaftliche Solidität bescheinigt, so sind gewisse
Vorbehalte gegenüber diesem positiven und über
weite Strecken durchaus berechtigten Urteil
immerhin angebracht. Unter anderem wäre auch
in diesem Zusammenhang auf eine Stelle aus dem
Schlusskapitel («Zusammenfassung») des Berich­
tes hinzuweisen, wo es (S. 277) heisst: «Ausdruck
der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln,
der Gleichzeitigkeit von hohem Informations­
stand und politischer Passivität ist das folgende
Beispiel: Gerhart Riegner, der Vertreter des Jüdi­
schen Weltkongresses (WJC) in Genf, informierte
die Alliierten von der Schweiz aus über die natio­
nalsozialistische Vernichtungspolitik. In der Bun­
deshauptstadt Bern wie auch am Sitz des IKRK
in Genf wurden die Pläne, den Massenmord
öffentlich anzuprangern, dagegen ad acta gelegt.»

Hier wird also unterstellt, das Genfer Büro des
WJC, die Bundesbehörden in Bern und das Inter­
nationale Komitee vom Roten Kreuz seien – nur
weil ihnen der Standort Schweiz gemeinsam
war  – über die vom NS­Regime unter strikter Ge­
heimhaltung in Gang gesetzte «Endlösung der
Judenfrage» gleichermassen frühzeitig und gründ­
lich unterrichtet gewesen. Übersehen wird dabei,
dass die Vorgehensweise des (indirekten) Infor­
manten Gerhart Riegners, eines deutschen Indu­
striellen und Regimegegners namens Eduard
Schulte, wie auch seiner jüdischen Ansprechpart­
ner in der Schweiz, darauf angelegt war, die
Nachricht von der beabsichtigten planmässigen
Massentötung der europäischen Juden auf direk­
testem und diskretestem Weg an die Westalliier­
ten gelangen zu lassen. Eine Information schwei­
zerischer Stellen musste schon deshalb unterblei­
ben, weil zu befürchten war, dass ein Publik­
werden des Judenvernichtungsplanes in der von
Gestapo­Agenten infiltrierten Schweiz den Ver­
dacht auf Schulte, der öfter zwischen Breslau und
Zürich hin­ und herreiste, als Überbringer der bri­
santen Botschaft gelenkt hätte.

Zwar hatte man in Bern schon um die Jahres­
wende 1941/42 aus verschiedenen Quellen vom
Wüten der SS­«Einsatzgruppen» gegen die ein­
heimische jüdische Bevölkerung des deutsch be­
setzten Osteuropa erfahren. Aber zu den Empfän­
gern früher Informationen über den industriellen
Massenmord an den im Zeichen der «End­
lösung» aus Westeuropa deportierten Juden ge­
hörten die Bundesbehörden nicht. Ein im Ber­
gier­Bericht (S. 253) wiedergegebenes Briefzitat
vom 2. September belegt, dass Pierre Bonna,
ranghöchster Beamter im Berner Aussenministe­
rium (EPD), zu jenem Zeitpunkt der Meinung
war, mit den Deportationen verfolgten die Deut­
schen lediglich den Zweck, sich Arbeitskräfte zu
beschaffen. Entgegen der Angabe des Berichtes
(S. 92) waren «die Informationen über die syste­
matische Vernichtung» im August 1942 nicht nur
«noch nicht allgemein verbreitet» – sie waren erst
ganz wenigen Eingeweihten mit Gewissheit be­
kannt. Wie der Wortlaut von Gerhart Riegners
berühmt gewordenem Telegramm an die New
Yorker WJC­Zentrale (8. 8. 42) beweist, wurden
sie, weil noch unbestätigt, selbst von ihm nur
unter Vorbehalt weitergeleitet. Wegen ihrer Unge­
heuerlichkeit stiessen sie in den zuständigen
Regierungskreisen sowohl Washingtons als auch
Londons zunächst auf Unglauben.

Vorsichtiges Verhalten in Bern

Was die Schweiz anbelangt, so war allen Betei­
ligten damals ohne weiteres klar, dass eine öffent­
liche Anprangerung nationalsozialistischer Un­
taten für die Behörden des neutralen, von den
Achsenmächten rings umschlossenen Kleinstaates
vernünftigerweise nicht in Betracht kam. «War es
nicht nur natürlich, dass die schweizerische Regie­
rung sich dafür entschieden hatte, sich möglichst
unauffällig zu verhalten, dass sie versuchte, ihren
mächtigen Nachbarn nicht zu provozieren?»
Diese von Verständnis für die bedrängte Lage der
damaligen Schweiz zeugende Feststellung findet
sich wohlverstanden nicht im Bergier­Bericht,
sondern in einem 1986 erschienenen Werk der
beiden prominenten jüdischen Holocaust­For­
scher Walter Laqueur und Richard Breitman
(«Der Mann, der das Schweigen brach», S. 114).
Angesichts des Kräfteverhältnisses zwischen der
Schweiz und dem – im Herbst 1942 wie auch
noch später – als durchaus bedrohlich empfunde­
nen «Dritten Reich» wäre die bei Bergier implizit
postulierte «Anklageerhebung» einem verantwor­
tungslosen Spiel mit der Sicherheit des eigenen
Landes und seiner Bevölkerung gleichgekommen.
Entgegen der Angabe im Bergier­Bericht wurde
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ein entsprechender Plan in Bern denn auch nie
erwogen und brauchte somit auch nicht ad acta
gelegt zu werden. Den damaligen Bundesbehör­
den in diesem Zusammenhang «politische Passi­
vität» vorzuwerfen zeugt von einem erstaunlichen
Mangel an Wirklichkeitssinn und am Vermögen,
sich in die Zeitumstände einzufühlen.

C. J. Burckhardts verschlossenes Wissen

Auch beim IKRK, das im Flüchtlingsbericht ja
in gleicher Weise wie die staatlichen Instanzen
kritisiert wird, kann von einem generell hohen In­
formationsstand in Sachen «Endlösung» zum
fraglichen Zeitpunkt nicht die Rede sein. Allge­
mein wusste man am Genfer Rotkreuzsitz seit
dem Sommer 1942 von den Deportationen west­
europäischer – insbesondere französischer –
Juden «nach dem Osten», war sich über das wei­
tere Schicksal der Deportierten jedoch im unkla­
ren. Der für die Aussenbeziehungen des Inter­
nationalen Komitees Hauptverantwortliche, Carl
J. Burckhardt, besass zwar keineswegs, wie im Be­
richt (S. 249) behauptet, «präzise Informationen
über die Vernichtung der Juden». Zwei deutsche
Gewährsleute hatten ihm jedoch insgeheim von
einem Befehl Hitlers berichtet, das Reichsgebiet
(oder sogar den deutschen Machtbereich in
Europa insgesamt) bis Ende 1942 «judenfrei» zu
machen. Burckhardt gab dieses Wissen indes
nicht an die übrigen IKRK­Mitglieder weiter,
wohl aber an seinen akademischen Kollegen Prof.
Paul Guggenheim, der wiederum mit Gerhart
Riegner in enger Verbindung stand.

Der Grund für Burckhardts IKRK­interne Ver­
schwiegenheit ist einigermassen klar: Darauf be­
dacht, die deutsche Führung nicht durch öffent­
liche Kritik an der «Judenpolitik» des Reichs
gegen das IKRK und seine Person aufzubringen,
war er Protesten und öffentlichen Stellungnah­
men des Genfer Gremiums überhaupt abgeneigt.
Ein über Hitlers Absichten informiertes Komitee
hätte jedoch nur schwer oder vielleicht gar nicht
davon abgehalten werden können, seiner Empö­
rung vernehmlich Ausdruck zu verschaffen. So
aber gelang es Burckhardt, im Verein mit Bundes­
rat und IKRK­Mitglied Philipp Etter, seinen
Komitee­Kollegen Mitte Oktober 1942 sogar die
Lancierung eines Appells auszureden, der keinen
Protestcharakter aufwies und die Kriegsparteien
(im Plural!) lediglich zu humanitärem Wohlver­
halten vor allem gegenüber der Zivilbevölkerung
ermahnt hätte. Gemäss dem Textentwurf, der den
einschlägigen Beratungen des Komitees zugrunde
lag, hätte man zwar Besorgnis angesichts von De­
portationen und Geiselnahmen bekundet, ohne

dass aber die Juden als deren Hauptopfer ge­
nannt worden wären.

Wenn der Bergier­Bericht an der zitierten Stelle
ausführt, das IKRK seinerseits habe den Plan
einer öffentlichen Anprangerung des Massenmor­
des an den Juden fallenlassen, so erweist sich
auch diese Behauptung im Licht der wohldoku­
mentierten rotkreuzgeschichtlichen Fakten als
haltlos. Ebensowenig wie in Bern hat ein solcher
Plan in Genf je existiert. Im übrigen bestätigt sich
die mangelnde Kohärenz des Berichtes ein weite­
res Mal darin, dass er eine Art Dementi der eige­
nen Fehlangabe auch in diesem Fall wieder mit­
liefert: In einem der vorangehenden Kapitel
(S. 252) heisst es nämlich, einigermassen zutref­
fend, der unveröffentlicht gebliebene Appell­Ent­
wurf habe vorgesehen, die Deportationen «zwi­
schen den Zeilen» zu verurteilen.

Handwerk und Gesinnung

Wer Kritik an der Arbeit der Kommission Ber­
gier übt, setzt sich dem Verdacht aus, Fehlverhal­
ten und Versäumnisse schweizerischer Behörden
oder der Führungsspitze des IKRK angesichts des
Holocaust negieren zu wollen. Es erübrigt sich
wohl zu betonen, dass die vorstehenden Aus­
führungen nicht von dieser Absicht inspiriert
sind. Gerade die Aufarbeitung eines so proble­
matischen, nach wie vor emotionsgeladenen
Kapitels jüngster Schweizergeschichte stellt indes­
sen besondere Ansprüche an die Unvoreinge­
nommenheit und Professionalität der damit be­
auftragten Historiker. Den Mitarbeitern der Kom­
mission Bergier diese Qualitäten pauschal abzu­
sprechen liegt dem Verfasser fern. Er hat sein
Augenmerk primär auf jene Themenbereiche
innerhalb des Flüchtlingsberichtes gerichtet, zu
deren Beurteilung er sich auf Grund eigener For­
schungsarbeit legitimiert fühlen darf. Das Stu­
dium der betreffenden Textpartien führt zur Fest­
stellung, dass einzelne unter den Ko­Autoren des
Werkes es an Verlässlichkeit im historiographisch
«Handwerklichen» – sorgsame Auswertung der
Quellen, gründliche Vertrautheit mit dem zeit­
geschichtlichen Forschungsstand – haben fehlen
lassen. «Historical correctness» im Sinne eines
eifrig bekundeten gesinnungsethischen Rigoris­
mus unter Rückprojektion heutiger Bewertungs­
kriterien vermag diese Mängel nicht zu kompen­
sieren. Das Siegel der Offizialität, unter dem der
Bericht sich präsentiert, weckt hinsichtlich Fun­
diertheit und qualitativer Ausgeglichenheit der
Darstellung hohe Erwartungen. Sie bleiben leider
ein Stück weit unerfüllt.

* Der Verfasser ist Historiker und ehemaliger Botschafter.
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Von ihm ist 1998 im NZZ­Verlag das Buch «‹Sechs furchtbare
Jahre . . .› Auf den Spuren Carl J. Burckhardts durch den Zwei­
ten Weltkrieg» erschienen.
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